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Ausgangssituation

 "Bis über die Knie stand das Wasser 1954 den Vilsbiburgern“

“Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen
Raumes: Hier investiert Europa auf 
Initiative des Bayerischen Staats-
ministeriums für Umwelt und Gesund-
heit in die ländlichen Gebiete.”

Starke Niederschläge, oft in Verbindung mit Schneeschmel-
ze, führen unvermeidlich zu Hochwasser. 
Schäden entstehen dann, wenn die Abflüsse das Leistungs-
vermögen der Gewässer überschreitet.
Um für die Stadt Vilsbiburg einen ausreichenden Hochwas-
serschutz zu gewährleisten ist es erforderlich, die Leistungs-
fähigkeit der Großen Vils auf ein HQ 100, d.h. der Abfluss bei 
einem statistisch einmal in 100 Jahren auftretendem 
Hochwasser, zu erhöhen. 
Im Rahmen des von der EU kofinanzierten Projektes 
“Flussraummanagement Vils” konnte für den Stadtbereich 
Vilsbiburg ein Ideen- und Realisierungswettbewerb unter der 
Trägerschaft des Bezirks Niederbayern durchgeführt werden.
Ziel dieses Wettbewerbes war es, Vorschläge für die 
Realisierung eines ausreichenden Hochwasserschutzes 
(Schutz von HQ 100) für den Stadtbereich Vilsbiburg zu 
erhalten. Der Stadtrat entschied die Vorschläge des ersten 
Preisträgers weiter zu verfolgen.
Die Verwirklichung der gesamten Hochwasserschutzmaßnah-
me Vilsbiburg kann nur schrittweise erfolgen. 
Der Bauabschnitt 2 umfasste die Hochwasserschutzmaßnah-
men im Innenstadtbereich von Vilsbiburg. 
Als wesentliche Hochwasserschutzelemente sind Mauern, 
Dammbalkenverschlüsse und Deiche errichtet worden.    

Die Erholungssuchenden können trotz der Hochwasser-
schutzmauer über Treppenanlagen im Bereich des Rathau-
ses hinab zum Ufer der Großen Vils gelangen. Im Bereich 
des ehemaligen Haslbeck-Geländes wurden Sitzstufen hin 
zur Großen Vils gebaut. Diese sollen das Erleben und die 
Naherholung am Fluss ermöglichen, können aber auch für 
Veranstaltungen genutzt werden. 
Ein Großteil der Maßnahmen wurde inzwischen umgesetzt 
und ergibt in Kombination mit der beidseitigen Uferpromena-
de, der Stadt ein neues „offenes“ Gesicht.
Zusammen mit dem bereits in einem früheren Bauabschnitt 
erstellten neuen Wehr und weiteren noch zu planenden 
Abschnitten wird für Vilsbiburg und seiner Bevölkerung 
zukünftig ein Schutz vor einem hundertjährlichen Hochwas-
serereignis erreicht.
Die Kosten für die Hochwasserschutzmaßnahmen, die in den 
Jahren 2008 bis 2010 zur Ausführung kamen, beliefen sich 
auf ca. 3,1 Mio. Euro.  Träger der Baumaßnahmen waren der 
Bezirk Niederbayern und der Freistaat Bayern. 
Die Hochwasserschutzmaßnahme wurde von der  EU über 
das „Bayerisches Zukunftsprogramm Agrarwirtschaft und 
ländlichen Raum“(BayZAL) aus dem „Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Rau-
mes“(ELER) kofinanziert. Die Stadt Vilsbiburg beteiligte sich 
mit 25 % bzw. 35 % der Kosten für diesen Bauabschnitt.
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Bohrarbeiten auf engstem Raum

Abbruch der alten Mauer

Betonarbeiten Treppenanlage

Aufbau mobiler Verschlüsse

Pflanzarbeiten im Uferbereich

Hochwasserschutzmauer mit
Sichtschutzelementen

Uferweg mit Promenade und Sitzstufen

Hochwasserschutzmauer

Deicherhöhung

Glaselemente auf der 
Hochwasserschutzmauer
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